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Ökumenische Wertebasis

Gewaltfreiheit begreifen wir als ein 
Lebensprinzip, als eine Grundhaltung 
der Achtung vor dem Leben. 

Unser Handeln basiert auf der christ-
lichen Tradition der Gewaltfreiheit im 
Geist des biblischen Schalom. 

Wir sind o� en für Menschen aller 
Religionen und Weltanschauungen. 

Wir bieten Raum für die Entwicklung 
einer eigenen gewaltfreien Haltung.

•  Wir bilden darin aus, mit 

Kon� ikten konstruktiv und 
gewaltfrei umzugehen.

•  Wir bieten Weiterbildungen  zur
     Fachkraft für Friedensarbeit

•  Wir bieten Vernetzung und
Begleitung im Engagement für 
Frieden und für eine sozial, 
ökologisch und wirtschaftlich 
nachhaltige Entwicklung.

Investieren 

in Frieden
und 

Gewaltfreiheit

Kontakt

Christine Garve-Liebig
Mittelstraße 4, 34474 Wethen 
Telefon 0 56 94-80 33
garve-liebig@gewaltfreihandeln.org 
www.gewaltfreihandeln.org 

Kontoverbindung 

Die Stiftung Schalomdiakonat wird 
durch die Stiftung die schwelle in 
Bremen verwaltet, mit der wir eng 
kooperieren:

Stiftung Schalomdiakonat 
GLS Gemeinschaftsbank eG 
IBAN DE50 4306 0967 4084 0303 00 
BIC: GENODEM1GLS

STIFTUNG 
SCHALOMDIAKONAT
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g„Wir müssen Kraft, 

Zeit und Geld investieren 
in Versöhnungsarbeit. 

So werden wir Kraft, 
Zeit und Geld sparen 

in bewaffneten Konflikten.“
Professorin Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann 

Botschafterin des Rates der EKD 
für das Reformationsjubiläum 2017
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Vorteile für uns

•  Stiftungserträge stärken unsere 
Unabhängigkeit.

•  Stiftungserträge � nanzieren 
unsere Arbeit dauerhaft und 
nachhaltig.

•  Stiftungserträge kommen unserer 
Arbeit ohne Steuerabzug zugute.

Stiftung

Wenn Sie den Wunsch haben, 
langfristig und nachhaltig für eine 
friedliche und gerechte Welt tätig 
zu werden, ist eine Zustiftung zu 
unserer Stiftung Schalomdiakonat 
eine gute Möglichkeit. 

Vorteile für Sie 

•  Beiträge an eine gemeinnützige 
Stiftung sind von der 
Schenkungssteuer befreit.

•  Erbschaften und Vermächtnisse an 
eine gemeinnützige Stiftung sind 
von der Erbschaftssteuer befreit.

•  Das Finanzamt erkennt Zustiftun-
gen und Spenden an gemeinnützi-
ge Stiftungen als steuermindernde 
Sonderausgaben in Höhe von bis 
zu 20% Ihrer Einkünfte an. 
Zahlungen in das Stiftungsvermö-
gen darüber hinaus können steuer-
lich auf 10 Jahre verteilt werden.

ZustifterIn werden

Die Stiftung Schalomdiakonat wur-
de 2002 vom Ehepaar Ruth-Christa 
und Dirk Heinrichs errichtet. 

Jede Privatperson oder Personen-
gruppe, jedes Unternehmen und 
jede juristische Person kann durch 
Einlage von mindestens 2.500 Euro 
Zustifterin bzw. Zustifter werden.

Gern beraten wir Sie zu den 
formalen Schritten der Zustiftung. 
Bauen Sie mit uns diese Stiftung 
weiter auf, bauen Sie mit uns 
gemeinsam an einer friedlicheren 
Welt!

Dr. Reinhard J. Voß, Berater (ZFD) 
der kongolesischen Bischofskonferenz 

für Gerechtigkeit und Frieden

„Der Einsatz für einen gerech-
ten Frieden weltweit braucht 

auch eine Grenzen überwinden-
de Unterstützung: spirituell, 
professionell und materiell!“

„Wir haben zur 
Stiftung Schalomdiakonat 
zugestiftet, weil die Arbeit 
des gewaltfrei handeln e.V. 
an den Grundlagen des 
Friedensengagements 
ansetzt.“

Wiebke und Reinhard Jung, 
Stiftung die schwelle, 

Beiträge für Friedensarbeit 

„Wir haben zur 




